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Landkreis Wittmund  
Der Landrat 
Bauamt - Abt. 60.2 
60.2/5 
 

Vorlagen-Nr. 
0006/2020 

 

BESCHLUSSVORLAGE 

öffentlich 

 
    Beratungsfolge                                                                             Sitzungstermin     TOP 

 
 

Planungs- und Umweltausschuss 12.02.2020  
 
 

Kreisausschuss 17.02.2020  
 
 

Kreistag 19.02.2020  

 

 

Betreff:  

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Abfallbewirtschaftung im Landkreis Wittmund 
(Abfallbewirtschaftungssatzung) 

 
Sachverhalt: 
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2019 das Abfallwirtschaftskonzept 2020 – 2025 
für den Landkreis beschlossen und die Verwaltung beauftragt, die darin vorgeschlagenen 
Maßnahmen umzusetzen (Vorlagen-Nr. 0145/2019). 
 
In Kapitel 7 des Abfallwirtschaftskonzepts werden mehrere zukünftige abfallwirtschaftliche 
Maßnahmen aufgeführt. In zwei Punkten ist nach dem positiven Beschluss über die 
Aufstellung des Abfallwirtschaftskonzepts die Abfallbewirtschaftungssatzung zu ändern. 
 
In § 6 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe für die maximale Länge eines Bündels bei der Baum- 
und Strauchschnittabfuhr von 1,50 m auf 2,00 m erhöht. Diese Änderung hat sich aus einer 
Stellungnahme der Stadt / Samtgemeinde Esens im Rahmen des Beteiligungsverfahrens 
ergeben. 
 
Der § 6 Abs. 5 der Abfallbewirtschaftungssatzung ist dahingehend zu ergänzen, dass mit 
den Bioabfällen keinerlei Kunststoffbeutel bereitgestellt werden dürfen, da diese aufgrund 
der anlagentechnischen Gegebenheiten nicht verarbeitet werden können. Unberührt hiervon 
bleiben die vom Landkreis ausgegebenen, kompostierbaren Bioabfallsäcke. 
 
Weiterhin ist § 17 Abs. 3 dahingehend zu ergänzen, dass der Landkreis für solche 
Grundstücke, welche nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaften nicht mit normalen 
Sammelfahrzeugen abgefahren werden können, besondere Abfuhrbedingungen festlegen 
kann. 
 
Dieser Vorlage liegt der Satzungstext in der Lesefassung (Stand: 01.04.2020) als Anlage Nr. 
2 bei. Alle Änderungen sind in dieser Fassung gelb hinterlegt. 
 
Die 2. Änderung der Satzung soll am 01.04.2020 in Kraft treten. 
 
 

 



0006/2020  Seite 2 von 2 

 

Finanzierung: 
 

1. Gesamtkosten 2. jährliche Folgekosten 3. objektbezogene Einnahmen 

 keine  keine  keine 

€  €  €  

Haushaltsmittel 
Produktkonto: 
 
 
 
  Noch zur Verfügung: € 

stehen nicht zur Verfügung 
 
 

 

 
Beschlussvorschlag: 
Dem Erlass der anliegenden 2. Satzung zur Änderung der Satzung über die 
Abfallbewirtschaftung im Landkreis Wittmund (Abfallbewirtschaftungssatzung) wird 
zugestimmt. 
 

 

 

 

Wittmund, den 23.01.2020  Abstimmungsergebnis: 

  Fraktion Ja: Nein: Enth.: 

  Fachausschuss Ja: Nein: Enth.: 

  Kreisausschuss Ja: Nein: Enth.: 

gez. Hillie, Werner  Kreistag Ja: Nein: Enth.: 

 

Anlagenverzeichnis: 

 
Anlage 1 - 2. Änderungssatzung 
Anlage 2 - Abfallbewirtschaftungssatzung Lesefassung ab 01.04.2020 
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